
















Anton Barckhausen 

Modernisierung der Straßenbeleuchtung:  
Herausforderungen für Kommunen. 
Halle, 16.03.2015 

Straßenbeleuchtung in Deutschland. 
Deutsche Kommunen betreiben ca. 9 Millionen Lichtpunkte. 

Straßenbeleuchtung verursacht ca. 
Kommunen. 

Ein großer Anteil der Straßen- 
beleuchtung ist veraltet bzw. 
ineffizient. 
 Etwa 30 Prozent aller Anlagen 

stammen aus den 1960er Jahren . 

 Nach Umfrage dena 2012 beträgt 
der Anteil von HQL-Lampen bei 
17,4 % der Kommunen über 60%. 

 Über 50 % der Kommunen haben 
noch relevante HQL-Anteile. 

40 % des Stromverbrauchs in 
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rd. 

LED in der Straßenbeleuchtung von Kommunen. 
Nach einer Umfrage der dena von Anfang 2012 hat die 

mit LED. Mehrzahl der Kommunen noch 
 Nur 3 % hatten damals 

mehrheitlich LED eingesetzt. 

 Fast 50 % hatten noch 
keine Erfahrung mit LED. 

Aus diesen Zahlen ist 
ableitbar, dass der Umbau- 
prozess noch längere 
Zeitwi 

keine Erfahrung 
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Technischer Zustand der Straßenbeleuchtung. 

Quelle: Umfrage der dena bei deutschen Kommunen, 2012 (n=1.033) 
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Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung in DE. 

Quelle: Umfrage der dena bei deutschen Kommunen, 2012 (n=1.033) 
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Energieeinsparpotenzial durch 
Beleuchtungstechnologie. 

neue 
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Wirtschaftlichkeit energieeffizienter Straßenbeleuchtung. 
Investitionen in besonders energieeffiziente Straßenbeleuchtung sind in 
der Regel wirtschaftlich und amortisieren sich innerhalb von 3 – 7 Jahren. 

Viele Kommunen brauchen aber eine konkrete Unterstützung, um die 
Energieeffizienz- und Kosteneinsparpotenziale zu heben. 
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Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung 
der energieeffizienten Straßenbeleuchtung. 

Information und Erfahrungsaustausch bei heutiger 
Veranstaltung 

Nutzung der Kontakte zu anderen Kommunen 

Unterstützung durch Lichtplaner/Berater und 
Dienstleister 

Lotse Straßenbeleuchtung der dena 
  www.lotse-strassenbeleuchtung.de 

Broschüre der dena zur energieeffizienten 
Straßenbeleuchtung 

Informationsschriften des ZVEI, der LiTG sowie 
einschlägige Fachliteratur 
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LED 2.0 – Wo geht die Reise 
hin und was bleibt von 
Euphorie und Wahnsinn 
Referent: Dipl.-Wirt.-Ing. Oliver Heyne 
Halle, März 2015 

F-7761_C (2011-06) 

LED 2.0 Wo geht die Reise hin… 
Erfahrungen der Anwender und Workshop Teilnehmer 

Erfahrungsmatrix 

Positiv Negativ 

Bessere Lichtverteilung 
Gleichmäßigeres Licht 
Bessere Farbwiedergabe CRI 
Kein UV-Anteil 

Blendung 
Andere Lichtcharakteristik 
Multi-Schatten-Bildung 

Dimmung möglich 
Stufenlose Dimmung 
Energieeinsparung / Wärmerlastreduzierung 

Höhere Einschaltströme 
Höheres Gewicht der Leuchten 
Instandsetzung der Leuchte komplex 

Hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung 
Vandalismus sicher 
Funktioniert 

Dubiose Anbieter, kein Fachwissen 
Technische Daten nicht vergleichbar 
Gewährleistungsaussagen nicht vergleichbar 
Geringe Investitionskosten, hohe Folgekosten 
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LED 2.0 Wo geht die Reise hin… 
Anforderung aus dem Workshop ETP, Februar 2014 

Anforderung 

LED Leuchten Infrastruktur 

Blitzschutz Überspannung Blitzschutz Überspannung 
- Leuchtenseitig - Netzseitig 

Geringe Einschaltströme sicherstellen 
Keine Anpassung da hoher Aufwand 

Tauschbarkeit EVG 
Harmonisierung Lebensdauer EVG zu LED-Einheit 
Lebensdauer Modul + Treiber = 100.000 h 

Klare Aussage zur Bewertung der Leistungsaufnahme 
bei Konstantlichtstrom geführten Leuchten 
Normung zur Vergleichbarkeit 

Nachhaltige Modularität 
Einwegleuchte 
Recycling möglich 
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LED 2.0 Wo geht die Reise hin… 
Vision 2020 aus dem Workshop ETP, Februar 2014 

Vision 2020 

LED Leuchten Infrastruktur 

Betreiberkonzepte zur Erneuerung nach 12 Jahren, 
Rücklagen bilden 

Vergleichbarkeit durch Normung der 
Leistungsangaben der Leuchten 

Intelligente Steuerung in Ballungszentren 
ländliche Bereiche ein/aus ggf. Nachabsenkung 

Standardisierung der Schnittstellen 
Zhaga oder vergleichbar 

90% der Energieeinsparung durch Nachtabsenkung, 
10% müssen teuer durch intelligente Steuerung 
erkauft werden 

Einzeladressierbare Leuchten 
mit Verbrauchzähler ??? 

Herausforderung bei Wechsel des Steuerungssystems 
Zeitachse min. 4 Jahre eher länger 
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Roadshow Energieeffiziente Straßenbeleuchtung 

Rechtliche Anforderungen bei Vergabe von 
Straßenbeleuchtung 
Halle, 17.03.2015 

und Dienstleistungen 
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Vertragsstruktur 

Beleuchtungsvertrag 

Betriebs- 
und 

Betriebs- 
daten- 

verzeichnis 

LV 
Neubau/ 
Rückbau/ 
Umbau/ 

Änderung 

Leistungs- 
verzeichnis 

Instand- 
haltung 

Leistungs- 
verzeichnis 

Erneuer- 
ung 

Leistungs- 
verzeichnis 

Betrieb 
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Betrieb: Herbeiführung des 
Beleuchtungserfolges („Helle Straße“) 

  Geschuldet wird eine unterbrechungslose Beleuchtung 
  Leistungsverzeichnis Betrieb: 

     Konkrete Schaltzeiten/Brennstundenkalender 

     Turnus und der Aufgabenumfang von Revisionsfahrten 

     Umfang der Vorratshaltung einzelner Komponenten 

     Benennung von Ansprechpartnern beim Betreiber 

     Sicherung der Erreichbarkeit, etwa durch die Einrichtung eines 
Bereitschaftsdienstes 

     Kommunikation mit der Kommune: Teilnahme an Beratungen, 
Bearbeitung von Bürgeranfragen 

  Energieeffizienzkonzepte, Stadtplanerische Gestaltung 
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Instandhaltung 

  Maßnahmen zur Erhaltung des und der Rückführung in den 
funktionsfähigen Zustands der Beleuchtungsanlagen 
     Wartung, Inspektion, Instandsetzung 

     Austausch von Kleinteilen, wie Lampen, Zünd- und Vorschaltgeräte 

  Leistungsverzeichnis Instandhaltung 
     Anforderungen an die Pflege und Reinigung von Komponenten 

     Wiederholte Funktionskontrollen 

     Entsorgung von defekten Teilen 

     Information von betroffenen Grundstückseigentümern 

  Abgrenzung zu Erneuerungen erforderlich 
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Erneuerung 

  Abnutzungsbedingte Wiederherstellung neuwertiger Anlagen 
     Auch Effizienzmaßnahmen 

     Nicht Ersatz von Kleinteilen (wie Lampen, Starter, etc.) 

     Abgrenzung zur Instandhaltung z.B. über Verhältnis von Kosten der 
Maßnahmen zum Wert der Komponente 

 Grundentscheidung,  wer   über   die   konkreten  Erneuerungs- 
maßnahmen entscheiden soll: 
     die Kommune im Wege einer Einzelbeauftragung 

     der Betreiber (i.d.R. auf Grundlage Erneuerungsplan) 

     Vorschlag des Betreibers, dem die Kommune nur bei 
schwerwiegenden Gründen widersprechen kann 

  Umlegung der Kosten auf Anlieger durch KAG-Beiträge 
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Vergütung 

  Grundsätzliche Alternativen 
     Abrechnung nach Aufwand 
     Lichtpunktbezogene Pauschalvergütung 

  Lichtpunktbezogene Pauschalvergütung 
     Automatische Anpassung bei Veränderung der Lichtpunkte 
     Anzahl nach Bestandsdatenverzeichnis 
     Klare Definition, was über die Pauschale abgegolten wird 

      Betrieb und Instandhaltung 
      Erneuerungen und Energielieferung (?) 
      Sonstige Maßnahmen 

  Vorteil der Pauschalvergütung: Anreiz zum Einsatz 
energiesparender Leuchten/Lampen 
     Refinanzierung der Investitionskosten durch verringerten Energieeinsatz 
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Sondervergütung 

  Für alle Maßnahmen, die nicht von der Lichtpunktbezogenen 
Pauschale erfasst sind 

  In der Regel: 
    Erneuerungen mit „Sonder“-Masten und –Leuchten 

    Neubau, Rückbau, Umbau, Änderung 

    Schadensbeseitigungskosten ab einem zu bestimmenden Betrag pro 
Jahr 

 Grundlage der Vergütung ist in der Regel ein Leistungs- 
verzeichnis 
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Vergütungsanpassung 

   Pauschalvergütung / Sondervergütung 
     Anpassungsformel (Kostenindex, Lohnindex, Energiepreis) 

     Investitionsgüterindex des Statistischen Bundesamtes 

  Energiekosten 
     Koppelung an die EEX 

 Netzentgelte, EEG-/KWK-Umlagen, etc. werden regelmäßig 
durchgereicht 
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Eigentum an Beleuchtungsanlagen 

  Unterschiedliche Ausgangslagen 
     Eigentum bei bisherigem/aktuellem Betreiber 

     Eigentum bei der Kommune 

  Handlungsoptionen 
   Var. 1: Kommune bleibt oder wird Eigentümer 

 Var. 2: Neuer Betreiber erwirbt Eigentum von Kommune oder Alt- 
Betreiber 

  Grds.: Für den Betrieb der öffentlichen Beleuchtung ist das 
Eigentum weder erforderlich noch schädlich 
     Auch bei KAG-Erhebung 

     Anders ggf. bei Fördermitteln 
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Rechtliche Rahmenbedingungen (1) 

  Kommunalrecht 
     Veräußerung kommunalen Vermögens idR nur zum vollen Wert 

 Veräußerung nur, soweit (und solange) Kommune Beleuchtungsanlagen 
nicht benötigt 

     Anlagenveräußerung als kreditähnliches Rechtsgeschäft? 

  Umsatzsteuer 
     Erwerber/Betreiber mit zusätzlichen Kosten: (Kaufpreis-) Finanzierung 

und Abschreibungen 
     Berücksichtigung bei Kalkulation Beleuchtungsentgelt 

     Beleuchtungsentgelt zzgl. 19 % USt. 

     ABER: kein Problem bei abgeschriebenen Altanlagen (bei Neuanlagen 
Vorsteuerabzug möglich) 
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Rechtliche Rahmenbedingungen (2) 

  Vergaberecht: Zukünftig keine Ausschreibungspflicht bei 
Eigentum Betreiber? 
     Eigentum als ausschließliches Recht nach § 3 EG Abs. 4 lit. c VOL/A: 

„Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb“ 
     Gilt dies auch, wenn der Kommune ein Recht, zum Erwerb der 

Beleuchtungsanlagen bei Vertragsende zusteht? 
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Wirtschaftliches Eigentum 

  Zentrale Frage: Wer muss die Beleuchtungsanlagen bilanzieren, 
die Stadt oder der Betreiber? 
    Entscheidend für die Beurteilung der Bilanzierungspflicht ist die 

Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums 
 Wirtschaftlicher Eigentümer muss die Beleuchtungsanlagen in 

seiner Bilanz aufführen 

 Wirtschaftlicher Eigentümer muss Abschreibungen in Gewinn- 
und Verlustrechnung ausweisen 

    Stellung des zivilrechtlichen Eigentümers bzw. Stellung als 
Betreiber kann nur Anhaltspunkte liefern 

  Gesetzliche Grundlagen: § 246 Abs. 1 S. 2 HGB, 
§ 39 Abs. 2 Nr. 1 AO, IDW ERS HFA 13 
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Themenübersicht 

I.    Energieeffiziente Straßenbeleuchtung als Dienstleistung 
II.   Die Auswahl des Vertragspartners: Auftragsvergabe 
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Ausschreibungspflicht des Beleuchtungsvertrages 

  Kommune: öffentlicher Auftraggeber 
     Gebietskörperschaft, § 98 Nr. 1 GWB 

  Beleuchtungsvertrag: öffentlicher Auftrag 
    Entgeltliche Verträge zwischen öffentlichem Auftraggeber und 

Unternehmen, § 99 Abs. 1 GWB 
    Dienstleistungsvertrag i. S. d. § 99 Abs. 4 GWB ? 

   Straßenbeleuchtungsverträge sind in der Regel öffentliche 
Dienstleistungsverträge 

   Erneuerung und Verbesserungsmaßnahmen sind keine isolierten 
Bauaufträge sondern Teil der Gesamtleistung 
 Geschuldet ist die Beleuchtung 

    Fiktion in § 99 Abs. 10 S. 2 GWB bei Haupt- und Nebenleistung 

  Überschreitung des Schwellenwertes (207.000 €) 
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Inhouse-Vergabe 

  Voraussetzungen einer sog. „Inhouse-Vergabe“: 
 Kontrolle des Auftraggebers über den Auftragnehmer wie über 

eigene Dienststelle 

     Tätigkeit „im Wesentlichen“ für den Auftraggeber 

  Ausschlusskriterien: 

     Jedwede private Beteiligung 

     Umwandlung in Aktiengesellschaft, Öffnung für Fremdkapital 

     Erhebliche Ausweitung des Tätigkeitsbereichs 

     OLG Hamburg, Beschluss vom 14.12.2010 – 1 Verg 5/10 – und 
OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 30.08.2011 – 11 Verg 3/11 
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Verfahrensarten 

  Verfahrensarten, § 101 Abs. 2-5 GWB: 
     Offenes Verfahren 
     Nichtoffenes Verfahren 
     Verhandlungsverfahren mit oder ohne vorherigen Teilnahmewettbewerb 

      z. B. ohne vorherigen Teilnahmewettbewerb gemäß § 3 EG Abs. 4 lit c VOL/A 

      Eigentum an den Beleuchtungsanlagen als ausschließliches Recht? 

     Wettbewerblicher Dialog 

  In Frage kommen: 
     Offenes Verfahren als gesetzlicher Regelfall, 101 Abs. 7 GWB 
     Alternative: Verhandlungsverfahren 
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Ablauf eines Verhandlungsverfahren 

Auswahl der 
Bewerber 

spätestens nach 
12 Tagen 

Angebotsfrist 
mind. 24 Tage 37 Tage 

15/10 Tage 
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Vertrag 

Vorab- 
informations- 
pflicht gemäß 

§ 101a GWB 

Wertung 
der Ange- 
bote und 
Verhand- 
lungen. 
Abgabe 

verbindl. 
Angebot. 

Veröffent- 
lichung 

Aufforderung zur 
Abgabe indikatives 

Angebot 

Tag der 
Absendung der 

Bekanntmachung 
(Aufruf zum 

Wettbewerb) 

Auswahl der Teilnehmer 

  Kriterien der Bekanntmachung 
     Eignungskriterien definieren 

     Technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

 Mind. 3 Bewerber sind aufzufordern, ein indikatives Angebot 
abzugeben 

  Mehr als 5 Bewerber in der Regel nicht sinnvoll 
     Zeit- und Arbeitsaufwand 
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Eigentum an Beleuchtungsanlagen 

  Unterschiedliche Ausgangslagen 
     Eigentum bei bisherigem/aktuellem Betreiber 

     Eigentum bei der Kommune 

  Handlungsoptionen 
   Var. 1: Kommune bleibt oder wird Eigentümer 

 Var. 2: Neuer Betreiber erwirbt Eigentum von Kommune oder Alt- 
Betreiber 

  Grds.: Für den Betrieb der öffentlichen Beleuchtung ist das 
Eigentum weder erforderlich noch schädlich 
     Auch bei KAG-Erhebung 

     Anders ggf. bei Fördermitteln 
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Angebotswertung 

 Auswertung und Reihung der Angebote nach deren 
Wirtschaftlichkeit 
     Nicht nur preisliche Kriterien 

     Keine Eignungskriterien 

 Diskriminierungsfreie Bewertungsmatrix 
     Bewertungsmatrix vorher bekannt machen 

     Definition Unterpunkte 

 Wichtig für Bieter: Angebote müssen vergleichbar sein 
     Veränderung der Verdingungsunterlagen nur bei zulässigen 

Nebenangeboten 
     Diskriminierungsfreie Informationspolitik im Verfahren 
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Nachprüfungsverfahren 

  Verfahren vor Vergabekammer 
     Zuständige Stelle: Vergabekammer (Behörde), § 102 GWB 

     Antragsfrist: 15 Tage, § 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB 

     Erforderlich: Rechtsverletzung des Antragstellers, § 114 GWB 

     Zuschlagsverbot, § 115 Abs. 1 GWB 

  Sofortige Beschwerde 
     Vergabesenate bei Oberlandesgerichten, § 116 Abs. 3 GWB 

     § 123 S. 1,2 GWB: bei begründeter Beschwerde: 
      Vergabekammer entscheidet in der Sache selbst oder 

      Vergabesenat verpflichtet Vergabekammer entspr. erneut zu 
entscheiden 
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ght. 

The Li 

DENA Roadshow 
Die Planung effizienter Lichtlösungen 

für den Außenbereich 

Planung effizienter Lichtlösungen für 
Effizientes Planen / Checklist 

den Außenbereich 

• Checkliste/ wichtige Kenngrößen: 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

Lichtpunkthöhe (1) / Masthöhe 
Lichtpunktüberhang (2)  
Auslegerneigung (3)  
Auslegerlänge (4)  
Mastabstände 
Straßenbreiten, Gehwegbreiten etc. (DWG oder PDF)  
Bei Sanierung Bestandsbeleuchtung ( Bsp. HID 150W) 
Beleuchtungsklasse ( ME… , S… , etc.) DIN 13201 Tabellen 

• Je mehr bekannt ist desto besser 
– Informationen können handschriftlich vermerkt sein 
– Fotos mit Referenzgrößen können hilfreich sein 

Berechnung immer für „Worst Case“ 
• 

4  | | Planung effizienter Lichtlösungen für den Außenbereich | Knut Riechmann Dipl.-Ing und Jörg Linden 
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Planung effizienter Lichtlösungen für den Außenbereich 
Begriffe 

• Mittlere Fahrbahnleuchtdichte L 
– Über die Fahrbahn gemittelte Leuchtdichte der Straßenoberfläche 
Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte Uo 
– Verhältnis vom niedrigsten zum mittleren Wert 
Längsgleichmäßigkeit Ul 
– Die niedrigste 
Längsgleichmäßigkeit 
auf einem der Fahrstreifen 

• 

• 
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„Modernisierung der 
Straßenbeleuchtung am Beispiel 
Stadt Gräfenhainichen“ 

der 

“Roadshow Energieeffiziente 
Straßenbeleuchtung“ Halle, 
17.März 2015 

- Partnerschaft mit Energieeffizienz - 

-- 

 

+ 

1. Die städtische Ausgangssituation (bis 2010): 

+++ rd. 13.600 Einwohner (davon Stadtgebiet rd. 6.800 E), rd. 1.300 Lichtpunkte ++ 

Organisation der Aufgaben der Öffentlichen Beleuchtung (ÖB) 
durch die Stadtverwaltung Gräfenhainichen: 
 Koordination von Investitionsmaßnahmen und Reparaturarbeiten - Bauamt 
 Strombeschaffung - Bauamt 
 Durchführung von Reparaturarbeiten durch örtlichen Elektrofachbetrieb 
 Verkehrssicherungspflichten/Bürgerinformationen wurden je 

nach Einzelfallsituation unter Verantwortung Stadtverwaltung abgearbeitet… 
+++ Jährliche Gesamtkosten – ÖB Stadthaushalt rd. 140.000 € (davon rd. 85% Strom) +++ 
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1. Die städtische Ausgangssituation (bis 2010): 
Wesentliche Probleme der ÖB –  Stadt Gräfenhainichen: 
 Zunehmend hohe Energiekosten belasteten den städtischen Haushalt 

in langfristiger Konsolidierung 
 Kein technologisches Gestaltungs- bzw. Bemusterungskonzept für ÖB vorhanden, 

somit große “Produktspielräume“ bei bauausführenden Firmen vorhanden 
 Über die Jahre „gewachsene“ Vielfalt an eingesetzten Produkten, Technologien 
(tw. weiterer Einsatz von HQL) und auch problematische Stromnetzverteilungen 
 Elektrofachbetriebe nicht optimal auf Bedingungen der ÖB eingestellt 
(z.B. Kein Hubsteiger vorhanden/bzw. Probleme der zeitnaher Abarbeitung) 
-> Lange Wartezeiten bei Einzelreparaturen defekter Leuchten, tw. unzufriedene Anwohner 

 Keine Notfall- oder Bereitschaftsorganisation – “Wem ruf ich an?“ 
(tw. offene Mastklappen, Verkehrsschäden oder Vandalismus – verspätete Information!) 

u.a. 
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2. Betriebsführungsvertrag ÖB Stadt Gräfenhainichen 

Vertragsbeginn: 
Vertragslaufzeit: 
Umfang: 

01. März 2011 (nach VOL- Ausschreibung) 
15 Jahre Betriebsführer: MIDEWA GmbH/ W-EG GmbH 
Straßenbeleuchtung der Stadt Gräfenhainichen und 
eingemeindeter Ortsteile Jüdenberg, Strohwalde und 
Mescheide (ca. 1.300 Lichtpunkte) 

• Stadt ist Eigentümer der Anlagen 
• Vergütung erfolgt pro Lichtpunkt 

• Vertragliche Definition ist für 
Abrechnung entscheidend: 

• Stadt prüft LED- Umstellung/Förderung! 
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Definition Lichtpunkt im Vertrag Stadt GHC: 
Leuchte = Lichtpunkt 

Leuchtmittel 

Tragsystem                                                 Schaltschrank 

Stromkabel 



2. Betriebsführungsvertrag ÖB Stadt Gräfenhainichen 
„Der Betriebsführer ist verantwortlich für den Beleuchtungserfolg unter 

Einhaltung aller vertraglichen und rechtlichen Vorgaben“ 
Betriebliche Vertragsschwerpunkte: 

• Einsatz von qualifiziertem Fachpersonal, möglichst aus der Region 
• Vorhaltung eines Hubsteigers 
• Organisation der vertraglichen Übernahme von einzelnen Elektrofachbetrieben 
• Schlüsselübergabe; Übergabe von Dokumenten; Dokumentation des techn. 

Zustandes 
• Vorhalten eines Materiallagers  (Leuchtmittel, Masten, elektr. Materialien) 
• Vorhalten eines Havarie- und Bereitschaftsdienstes ( 24h/7Tage) 
• Durchführung einer Beleuchtungsstärkemessung im Vertragsgebiet 

Ausgangssituation 

Gräfenhainichen 5 

ke, 

2. Betriebsführungsvertrag ÖB Stadt Gräfenhainichen 
Reinigung der Leuchten/Schaltschrän 
turnusmäßiger Austausch 
sämtlicher Leuchtmittel 
zur Vermeidung von Ausfällen 
Durchführung regelmäßiger Abfahr- 
kontrollen 
Instandsetzungsarbeiten an Leuchten 
und Schaltschränken 
Regelmäßige Wartung prüfpflichtiger 
elektrischer Anlagen 
Protokollierung/Dokumentation 
Standsicherheitsprüfungen 
Erstellung von Betriebsberichten 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Kaufmännische Dienstleistungen (Zählerablesung, Abrechnung) 
Vorbereitung und Durchführung von Erneuerungen (Neubau; Umbau, Rückbau) 

Erarbeitung von Lösungsansätzen bei Bürgerbegehren 

Gräfenhainichen 6 

Bsp. : straßenbezogene, 
photometrische Messung der 
Beleuchtungsstärke 



3. Umsetzung Energieeffizienzprogramm 
Weiteres Hauptziel der Ausschreibung : 
• Energieeffizienz und Erneuerung der veralteten 

Beleuchtungsanlagen mit HQL-Technologie: 
-> Mit Angebotsabgabe Übergabe eines Konzeptes zur Erhöhung der 

Energieeffizienz für die öffentliche Beleuchtung der Stadt Gräfenhainichen 

• Vertragliche Rahmenbedingungen: 
-> Das Beleuchtungsniveau darf sich nicht 

verschlechtern! 
Möglichkeit der Leistungsreduzierung 
für Leuchten ab 70 Watt 
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3. Umsetzung Energieeffizienzprogramm 
Ist 

Bestand an „DDR“-Leuchten 
entsprechend der vorhandenen 
Bestandsdokumentation von 
188 Leuchten 
Leuchten sind technisch und gestalterisch 
veraltet und aufgrund fehlender 
Spiegeltechnik energetisch ineffizient 
HQL- Technologie 
Nutzungsdauer von über 25 bzw. 
30 + X… Jahren 

geplantes Soll 
Gruppen- Austausch der Altleuchten, die 
vor 1989 montiert wurden 
Ersatz durch hochwertige Leuchten mit 
NAV-Technologie von renommierten und 
erfahrenen Leuchtenherstellern 

• • 

• 

• 
Nur geringe Umsetzung aufgrund 
neuem LED- Förderprogramm des 

Bundes, Stadt prüfte sofort 
Umsetzungsmöglichkeiten. 

• 
• 

Erklärung HQL-Technologie: 
=  Quecksilberdampf-Hochdruckleuchte 
→ Einsatz von 150 Watt bis 500 Watt 

Erklärung NAV-Technologie: 
= Natriumdampf-Hochdruckleuchte 
→ Einsatz von 40 Watt bis 100 Watt 
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3. Umsetzung Energieeffizienzprogramm -  LED 
Ergebnis: 
• Erweiterung des im Rahmen des Betriebsführungsvertrag bestehenden Umfangs der 

Erneuerung von 188 Leuchten auf nunmehr 239 Leuchten 
– DDR- Leuchten (Baujahre: 1977 – 1985) und Schuch- Leuchten (Baujahre: 1990 – 1993) 

• 
• 

Einsatz der energieeffizienteren LED-Technologie (Fa. Philips) 
Übernahme des geforderten Eigenanteils aus dem vorliegenden Zuwendungsbescheid in 
Höhe von 60% der Gesamtkosten des Fördermittelvorhabens durch den Betriebsführer 

Umsetzung: 
• Leistungen des Betriebsführers bei der Auswahl der geeigneten LED-Technologie: 

– 
– 
– 
– 

Fachliche Bewertung der auf dem Markt angebotenen LED-Technik 
Vorortbegehungen 
Lichtschau 
Bietergespräche 

• Einkauf und sukzessiver, gruppenweiser Austausch der Leuchten durch den Betriebsführer 
von Ende Sommer bis Jahresende 2012 ohne Ausfall der Straßenbeleuchtung! 

+++ rd. 12.100 Einwohner (2014), rd. 2.200 Lichtpunkte +++ 
+ + + mittlere jährl. Kosteneinsparung ab II/2012 20.000€/Jahr +++ 
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4.  FAZIT einer “Partnerschaft mit Energieeffizienz“: 
• “Alles aus einer Hand“ 

= strategische und konzeptionelle Beratung zur Lichtgestaltung der öffentlichen Beleuchtung 
Vor-Ort-Präsenz mit hoher Handlungsgeschwindigkeit durch Materiallager und Hubsteiger  
Erhöhung der Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten durch Bereitschaftsdienst  
Standsicherheitsprüfungen und Kontrollfahrten -  verbesserte Verkehrssicherungspflicht 
Steigerung der Zufriedenheit bei den Bürgern durch Ansprechpartner und 
schnelle Reaktionszeiten (vertraglich definiert!) 
Fachwartung und Pflegearbeiten erhöhen die Lebensdauer der Anlagen 

Philosophie der Prophylaxe: planmäßiger Gruppentausch von Leuchtmitteln 
Verbesserte Planungssicherheiten Stadt –> Klare Doppik- Auswertung/Bilanzierung!  

Strombezugsmanagement = kein Beschaffungs- oder Mengenrisiko bei Stadt! 

Schaffung einer umfassenden Basisdokumentation mit GIS- Fortschreibung  
Allgemeine Verbesserung der Beleuchtungsqualität also auch Stadtgestaltung  
Kontrolle bzw. bedarfsweise Lichtintensitätsmessung jederzeit möglich 

u.a. 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Modernisierung der 
mit LED Systemen 

Straßenbeleuchtung in Dardesheim 
Machbarkeitsstudie 

Dipl. Ing. Ralf Voigt 
BM Dardesheim 
Halle 17.3.2015 

Straßenbeleuchtung Dardesheim 
Verbrauch / Kosten 

Brenndauer ca. 4.200h/a 
Energieverbrauch/Leuchte ca. 350kWh/a 

70/100W 
18.000€ 

5.000€ 
23.000€ 

Leuchtmittel NaV 
ca. 75.000kWh Verbrauch/a 
Instandhaltungsaufwand/a 
gesamt Betriebskosten 
Emmission ca. 50.000kg CO2 = 50t 
Einsparpotential ökologisch/ökonomisch? 
Akzeptanz der Dardesheimer Bürger ? 



Technische Möglichkeiten 

1. Umrüstung der vorh. Leuchten von NaV 
auf sparsamere Energiesparleuchten 
(durch die EG Stadt Osterwieck) 

-Einsparpotential max. 40%-50% 
-Lichtleistung sehr schwach 
-Aufheizzeit erforderlich 
-Entsorgung aufwendig/umweltrelevant 
-Kostenaufwand gering 

soll in Dardesheim keinesfalls erfolgen 

2. Wechsel zu LED Leuchten 
Wechsel Lampenkopf 

Bestandsleuchte 
NaV  70W LED Leuchte Ecostreetline15W 



-sehr gutes, helles Lichtergebnis, gute Lichtverteilung 
-Energieverbrauch von 80W auf 15W/21W gesenkt 
-Einsparung beträgt bis 80% 
-Nachtabsenkung nochmals um 50% (8 /11W)möglich 
-Kosten je Leuchte 400€ 
-Einsparung: 4200h *65W*0,25€/kWh = 68,25€ 

(Amortisation in 6 Jahren möglich) 
-Einsparung: 273kWh/a*200 =54.600kWh/a (36t CO2) 

=13.650,00€ 
-Investition ca. 80.000€ + Umrüstungskosten 
(Masten müssen geeignet sein, Netz in Ordnung) 

Investition durch Stadt Osterwieck so nicht umsetzbar, 
fehlende Haushaltsmittel 

3.Umbau 
von 

Bestandsleuchten 
NaV auf LED 

Demontage / Reinigung der alten Leuchte 
Reflektierende Beschichtung herstellen  
Erprobung verschiedener Retrofit Leuchtmittel  
Leistung max.20W; Lichtstrom 1300 – 2200lm 
Akzeptanz der Bürger testen 



Eckpunkte - Retrofitleuchtmittel 
-Senkung des Energieverbrauches von 80W auf 

bei eingesetztem Leuchtmittel 
-weitere Nachtabsenkung nicht möglich 

18W 

-Spannungsbereich Leuchtmittel 90-240V, weniger 
Einspeisepunkte möglich 

-Materialkosten - Umbau ca. 50€ 
-Zeitaufwand Umbau 2h zzgl. Demo /Montage 
-Einsparung: 4200h*62W*0,25€/kWh = 65,10€ 

(Amortisation im 1. Jahr, wenn Umbau 
kostengünstig erfolgen kann) 

-Einsparpotential /Leuchte 260kWh/a 

Erprobung - Clever Light 
5 Leuchten im Ortszentrum wurden umgerüstet Lichtleistung 30W ist  
stufenlos einstellbar zw. 3 und 100% Leuchtenbetrieb manuell,  
programm- oder ereignisgesteuert möglich Lampe kommuniziert  
über GPS / Wlan mit Nachbarlampen 
Über GPS erhält Leuchte alle erforderliche Daten – interner 

Datenspeicher für Abrechnung und Überwachung vorhanden 
Sensorik schaltet Licht nach Bewegungen, Licht wird von 3% auf 

eingestellten Wert hochgefahren, regelt nach eingestellter 
Zeit/Bewegung wieder ab 

Leuchte erfasst Daten, meldet Störungen u. erforderliche Wartungen 
Einsparung von über 90% möglich, da Leuchten nur bei Erfordernis 

hochgefahren werden 

Kosten je Leuchte ca. 600 - 800€ (incl. Software,GPS,Wlan) 



Verbrauch/Einsparpotentiale 
Clever Light (Beispiele) 

1.Leuchte im Außenbereich - bewegungsgesteuert 
3200h *  3W 
1000h * 30W 

Gesamt: 

= 
= 

9,6kWh 
30,0kWh 
39,6kWh * 0,25€ = 9,90€ 

Einsparung: 310kWh/a je Leuchte = 82,50€/a 

2.Leuchte zeitgesteuert - Modellrechnung (Leipziger Leuchten) 

3,5h 
8,0h reduziert 

100% 
um 40% 
um 90% 
um 30% 

2h 
4h 
2h Gesamt: ca. 100kWh/a 
Einsparung: ca. 250kWh/a je Leuchte = 62,50€/a 

5. autarke Straßenleuchte 
-wurden nicht betrachtet 

Weitere Aufgabenstellungen 
Untersuchungen 

-Reduzierung der Einspeisepunkte 

und 

-Nutzung regionaler EE – Eigenenergieerzeugung 
-Nutzung/Betrieb von Speichern 
-Neue Aufgaben für das Straßenbeleuchtungsnetz 



Fazit 
-Die Kommunen benötigen dringend ein 

Förderinstrument, um die erforderlichen 
Investitionen aufbringen zu können. 

-eine Amortisation der Investition aus 
Einsparungen der Betriebskosten ist real 

-Entwicklung möglicher Finanzierungsmodelle trotz 
angespannter Haushaltslage 
erforderlich 

ist dringend 

-Es kann heller werden, Abschaltungen sind nicht 
erforderlich 



Konzepte für eine energieeffiziente Modernisierung und 
Betriebsführung kommunaler Straßenbeleuchtung 
Dena Roadshow - Energieeffiziente Straßenbeleuchtung 
Halle (Saale), 17.03.15 

Datenaufnahme 

Sie erhalten im Rahmen dieser Energieeffizienz-Analyse eine Excel- 
Tabelle nach folgendem Muster: 

 Schaltstellen 

 Straßenbeleuchtungsanlagen 

höhe 

dauer*** 

* wenn vorhanden 
** stichpunktartige Aufnahme 
*** halb- oder ganznächtig; Information über Beleuchtungsdauer seitens der Kommune 
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Leuchten- 
Hersteller 

Leuchten- 
Typ 

Leuchten- 
Form 

Reduzier- 
Schaltung** 

Vorschalt- 
Gerät** 

 
Bemerkung 

Lampen- 
Typ** 

Lampen- 
Leistung** 

Einschalt- 

Ort / 
Ortsteil 

 
Straße 

Haus- 
nummer 

Trägersystem- 
nummer* 

Anzahl 
Leuchten 

Trägersystem- 
Form 

Trägersystem- 
Material 

Lichtpunkt- 

Ort / 
Ortsteil 

 
Straße 

Haus- 
nummer 

 
Bemerkung 

Schaltstellen- 
Nummer* 

 
Bildnummer 



Erarbeiten eines Sanierungsvorschlags 

 Festlegen der Beleuchtungssituation, z. B. 
 Hauptverkehrs- oder Anliegerstraße 
 Rad- oder Gehwege vorhanden 

 Festlegen der Beleuchtungsklasse, z. B. 
 Hauptnutzer und Verkehrsaufkommen 
 Konfliktzonen und Leuchtdichte der Umgebung 

 Festlegen der Leuchtenart, z. B. 
 technische Kofferleuchte oder dekorative Leuchte 

 Festlegen der möglichen Farbtemperatur und Lichtfarbe, z.B. 
 
 
 

warmweiß 
neutralweiß 
tageslichtweiß 

3000 K 
4000 K 
über 5000 K 

 … 
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Umsetzungs-/Sanierungsvorschläge 

≥ 20 Jahre < 10 Jahre 
Restlebensdauer 

≥ 10 Jahre 
und 

< 20 Jahre 
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Leuchte ist ohne 
Einschränkungen 
weiter verwendbar 
 Effizientes Leucht- 

mittel bereits vorhan- 
den 

Leuchte ist 
technisch veraltet 
 Umrüstung wäre 

unwirtschaftlich 
 Konsequenz: 

Erneuerung des 
gesamten Leuchten- 
kopfes 

Leuchte ist weiter 
verwendbar 
 Umrüstung des bestehen- 

den Leuchtenkopfes 
 Erneuerung des Vorschalt- 

geräts und Zünders inkl. 
Leuchtmittelwechsel 

Bewertung der vorhandenen Leuchten anhand einer 

qualifizierten Einschätzung der Restlebensdauer 



Sanierungsvorschlag 

Gegenüberstellung (derzeitige Leuchten Sanierungsvorschlag) 

derzeitig Sanierungsvorschlag 

durch Sanierung 

Sanierungsbedarf 

Leuchtentausch 
durch LED 
Leuchtmitteltausch 

kein Sanierungs- 
bedarf 
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Sanierung 

Schätzung der 
Kosten versus 
Einsparungen 

Leuchtentausch 
durch LED 

 

… 

 

Leuchtmitteltausch 
 

… 

 

Leuchten‐ 
Anzahl 

 

Lampen‐ 
Typ 

Lampen‐ 
Leistung 

(W) 

Arbeit in 
Summe 
(kWh) 

 

Leuchten‐ 
Anzahl 

 

Lampen‐ 
Typ 

Lampen‐ 
Leistung 

(W) 

Arbeit in 
Summe 
(kWh) 

Kostenschätzung 
der Sanierung 

(EUR) 

Einsparung 

(kWh) 
 

… 
 

HQL 
 

80 
 

… 
 

… 
 

LED 
 

24 
 

… 
 

… 
 

… 

 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 

Vergleich der Kosten vor und nach Sanierung 

Lichtpunktpreis (EUR/Jahr) vor Sanierung 

Wartung und 
Betriebsführung 
Energiebezug 

Lichtpunktpreis (EUR/Jahr) nach Sanierung 

Wartung und 
Betriebsführung 
Energiebezug 
Sanierung 

 
 
 
 

Reduzierung der Kosten bei Wartung und Betriebsführung 
Reduzierung der Kosten beim Energiebezug (bis 80 % möglich) 
Nutzen des Energiebezugskostenvorteils für Sanierung 
Möglichkeit unveränderter Gesamtkosten 
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E 

 

nergieb 

 

ezug 

Vergleich der Kosten vor und nach Sanierung 

Energiebezug ohne 

Sanierung 

Sanierungsumsetzung 

Lichtpunkt- 
preis Nur noch Kosten für 

reduzierten Energiebezug 
erung 

Energiebezug nach Sanierung 

Zeit 

 
 

Erwartung: steigende Energiepreise 
Folge: Steigerung der derzeit schon hohen Kosten des 

Energiebezuges für Kommunen 
Sanierung und Nutzung der Kosteneinsparung beim 
Energiebezug für die Finanzierung 
Am Ende der Finanzierung alleinig Kosten für 
reduzierten Energiebezug bei sanierter 
Straßenbeleuchtung 

 Lösung: 

 Vorteil: 
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Sani 
 

Energiebezug  

vor Sanierung 

 

 






